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Beschlussübersicht
(Beschlussvorlage mit den bisherigen Beratungsergebnissen)

Beschlussvorlage
Gemeinde Ventschow

Federführend:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Einreicher:

VO/GV11/2010-181
öffentlich

24.08.2010
Bürgermeister

Antrag auf Befreiung von allen Festsetzungen im B-Plan Nr. 3 "Am See" 
der Gemeinde Ventschow
Beratungsfolge:
Beratung Ö / N Datum Gremium

Ö 06.09.2010 Gemeindevertretung Ventschow
Ö 01.11.2010 Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt
Ö 15.11.2010 Gemeindevertretung Ventschow

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Ventschow stimmt dem Antrag auf Befreiung von allen 
Festsetzungen des B-Planes Nr. 3 „Am See“ zur Zwischenlagerung von Erdbaustoffen für 
den Bau eines Lärmschutzwalles zu. Die Befreiung wird befristet bis Juni 2011.

Sachverhalt:
Das Ingenieurbüro Möller ist durch die ASGARD Baugesellschaft mbH & Co. KG mit der 
Erschließungsplanung des rechtskräftigen B-Planes Nr. 3 „Am See“ beauftragt worden. Die 
Erschließungsplanung wird bis 10/2010 abgeschlossen sein. Als 1. Schritt der Erschließung 
soll der Lärmschutzwall gemäß B-Plan hergestellt werden. 

Da die Firma ASGARD bei zur Zeit laufenden Baumaßnahmen, wie zum Beispiel in 
Jesendorf, kostengünstig Bodenmaterial gewinnt, wird ein Antrag auf Genehmigung zur 
Zwischenlagerung von Erdbaustoffen im B-Plangebiet für den Einbau in den 
Lärmschutzwall gestellt. 

In den Festsetzungen des B-Planes Nr. 3 „Am See“ ist eine Lagerung von Bodenmaterial 
nicht vorgesehen. 

Anlage/n:
- Antrag Ingenieurbüro Möller

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums
Davon besetzte Mandate
Davon anwesend
Davon Ja- Stimmen
Davon Nein- Stimmen
Davon Stimmenthaltungen
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V
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Beschlüsse:

01.11.2010 Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und 
Umwelt

SI/11/BauA-30 Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Bau, 
Verkehr Umwelt der Gemeinde Ventschow

Herr Block kommt hinzu.

Das B-3-Gebiet wird derzeit als Umschlagplatz genutzt und nicht, wie im Antrag, als 
Zwischenlager für Baustoffe aus der Baustelle Jesendorf.

Der Bauausschuss glaubt nicht, dass der Wall ab Januar 2011 gebaut wird. Es wird 
festgelegt, dass zunächst die Unterschrift zum Erschließungsvertrag vorgelegt werden muss 
und der Befreiungsantrag bis zum 31.12.2010 befristet wird. Danach soll sofort der Wallbau 
beginnen.

Herr Stender gibt den Hinweis, dass durch das Bauamt das Schreiben vom 07.06.2010 von 
der ASGARD dahingehend zu beantworten ist, dass das Bauvorhaben Jesendorf 
abgeschlossen ist und der Pappelweg zu reparieren ist.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Ventschow stimmt dem Antrag auf Befreiung von allen 
Festsetzungen des B-Planes Nr. 3 „Am See“ zur Zwischenlagerung von Erdbaustoffen für 
den Bau eines Lärmschutzwalles zu. Die Befreiung wird befristet bis 31.12.2010.

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 5
davon besetzte Mandate: 5
davon Anwesende: 5
Ja- Stimmen: 5
Nein- Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -
Befangenheit nach § 24 KV M-V: -

06.09.2010 Gemeindevertretung Ventschow
SI/11/GV11-42 Sitzung der Gemeindevertretung Ventschow
Der vorhandene Beschlussvorschlag wird eingehend erörtert. Sodann stellt Herr Voß den 
Antrag, dass der Beschlussgegenstand in die nächste Sitzung des Bauausschusses 
verwiesen werden sollte und bittet dahingehend, den TOP zu vertagen.

Sodann wird über diesen Antrag von Herrn Voß abgestimmt.
Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt



Ausdruck vom: 28.01.2011
Seite: 3/3

15.11.2010 Gemeindevertretung Ventschow
SI/11/GV11-43 Sitzung der Gemeindevertretung Ventschow

Beschluss:
Die Gemeindevertretung Ventschow stimmt dem Antrag auf Befreiung von allen 
Festsetzungen des B-Planes Nr. 3 „Am See“ zur Zwischenlagerung von Erdbaustoffen für 
den Bau eines Lärmschutzwalles zu. Die Befreiung wird befristet bis Juni 2011.

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 9
davon besetzte Mandate: 9
davon Anwesende: 7
Ja- Stimmen: 6
Nein- Stimmen: -
Stimmenthaltungen: 1
Befangenheit nach § 24 KV M-V: -

07.02.2011 Gemeindevertretung Ventschow
SI/11/GV11-38 Sitzung der Gemeindevertretung Ventschow
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